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Vollzugsverordnung 
zum Personalgesetz 
(Änderung vom 17. Juni 2009)

Der Regierungsrat beschliesst:

I. Die Vollzugsverordnung zum Personalgesetz vom 19. Mai 1999
wird wie folgt geändert:

Anstellungs-
behörde

§ 12. 1 Die Direktionen sind zuständig für:
lit. a–d unverändert;
e. die Individuelle Lohnerhöhung und die Rückstufung,
lit. f unverändert.

2 Der Regierungsrat ist zuständig für die Anstellung und Entlassung,
die Festsetzung des Lohnes und die Versetzung der Angestellten ab
Lohnklasse 24, die einem Mitglied des Regierungsrates oder der
Staatsschreiberin bzw. dem Staatsschreiber direkt unterstellt sind. Die
Direktion ist zuständig für Änderungen des Beschäftigungsgrades,
Individuelle Lohnerhöhungen, Rückstufungen und die Gewährung
von Zulagen. Für die Staatsschreiberin oder den Staatsschreiber kom-
men die Befugnisse der Direktion der Präsidentin oder dem Präsiden-
ten des Regierungsrates zu.

Abs. 3–5 unverändert.

Anfangslohn§ 36. 1 Anfangseinreihungen in einer Leistungsklasse müssen be-
gründet und von der vorgesetzten Direktion oder vom zuständigen
obersten kantonalen Gericht genehmigt werden.

Abs. 2 unverändert.

Ergänzende 
Bestimmungen

§ 38. 1 Der Regierungsrat beschliesst mit dem Budget den pro-
zentualen Anteil der Lohnsumme für Individuelle Lohnerhöhungen
und Einmalzulagen.

2 Bei der Individuellen Lohnerhöhung in die erste oder zweite Leis-
tungsklasse wird der neue Lohn um zwei bis fünf Lohnstufen der
neuen Klasse oberhalb des Betrages des bisherigen Lohnes festgelegt. 

Abs. 3 unverändert.

Einmalzulagen 
und andere 
Anreize

§ 44. 1 Eine Einmalzulage gemäss § 26 Abs. 3 der Personalverord-
nung kann als Auszeichnung an einzelne Personen oder Gruppen aus-
gerichtet werden. Sie beträgt mindestens Fr. 500 und höchstens Fr. 8000
pro Person und Jahr.
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2 Voraussetzungen für die Ausrichtung einer Einmalzulage sind
qualitative oder quantitative Leistungen, welche die Erwartungen
nach der entsprechenden Stellenbeschreibung übersteigen, wie eine
sehr gute Leistung auf einem Gebiet oder Teilgebiet des Aufgaben-
bereichs, eine besonders erfolgreiche Problemlösung oder Auftrags-
erledigung, eine besonders erfolgreiche Projektarbeit oder Teamarbeit
oder ein Engagement, das zu einer Verbesserung der Zusammenarbeit
oder des Arbeitsklimas führt. Eine Mitarbeiterbeurteilung ist nicht
erforderlich.

3 Anstelle einer Einmalzulage gemäss § 26 Abs. 3 der Personal-
verordnung kann bezahlter Urlaub bis zu zehn Tagen gewährt oder ein
Naturalgeschenk bis zu einem Wert von Fr. 500 ausgerichtet werden.
Urlaub ist zu gewähren, sofern die oder der Angestellte dies wünscht
und der Betrieb es zulässt.

4 Für Einmalzulagen werden 0,2 bis 0,4% der Lohnsumme budge-
tiert.

Taggelder, 
Sitzungsgelder, 
Spesen

§ 55. 1 Die Taggelder gemäss §§ 34 und 35 sowie 37–39 Personal-
verordnung betragen für eine ganztägige Beanspruchung 1/260 des Jah-
reslohnes gemäss Lohnstufe 1 der jeweiligen Einreihungsklasse.

Abs. 2–5 unverändert.
6 Beträgt die voraussichtliche oder tatsächliche Entschädigung der

Kommissionstätigkeit mindestens 20% der Jahresbesoldung gemäss
Lohnklasse 18, Lohnstufe 9, gelten die folgenden Bestimmungen des
Personalrechts sinngemäss: §§ 43 und 44 der Personalverordnung
sowie §§ 58–77, 84–91 und 96–115 dieser Verordnung. 

Mitarbeiter-
beurteilung 

§ 136. 1 Die Angestellten sind von den Vorgesetzten einmal pro
Jahr zu beurteilen, ferner in denjenigen Fällen, in denen Gesetz und
Verordnung eine zusätzliche Mitarbeiterbeurteilung vorschreiben.

Abs. 2 und 3 unverändert.

Aushilfen § 161. Abs.1 unverändert.
2 Die Direktionen, die obersten kantonalen Gerichte oder die von

ihnen ermächtigten Amtsstellen können im Rahmen des Budgets
Aushilfen anstellen.

Abs. 3 und 4 unverändert.

a. Grundsatz
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Ersatz von Bezeichnungen:
In § 27 sowie in Marginalie zu § 37 und in § 37 Abs. 2 wird der Aus-

druck «Beförderung» durch den Ausdruck «Individuelle Lohnerhö-
hung» ersetzt.

In § 37 Abs. 1 und Abs. 4 wird der Ausdruck «Beförderungstermine»
durch den Ausdruck «Termine für Individuelle Lohnerhöhungen»
ersetzt.
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II. Diese Änderung tritt auf den gleichen Zeitpunkt wie die Än-
derung der Personalverordnung vom 17. Juni 2009 in Kraft.

Im Namen des Regierungsrates
Die Präsidentin: Der Staatsschreiber:
Aeppli Husi


